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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.1986

Norm

ABGB §1320 B1

Rechtssatz

Ein Dentist, der sich intensiv seinem Beruf widmen muß, ist zur Beaufsichtigung eines Hundes in seinen

Ordinationsräumen außerstande; er haftet daher für die Verletzung eines Kindes, das sich über den schlafenden Hund

beugte, ihn weckte und damit veranlaßte, es in seine Lippe zu beißen.
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